
Pfl icht zum Aufent
halt  auf der Dienst
stel le

Gestal tung des 
Aufenthaltes

- ist  Bestandtei l  des 
Inst i tuts der vor
läuf igen Festnahme 
gemäß § 125 (1)
StPO, aber nicht 
länger als nach § 126 
(4) StPO gerechnet 
vom Beginn der Maß
nahme

- Fürsorgeerfordernisse 
beachten.

- ist  an die Auskunfts
pf l icht zur Gefahrenab
wehr gebunden, jedoch 
nur für den zur Ge
fahrenabwehr erforder
l ichen Zeitraum und 
nicht länger als 
24 Std. von Beginn 
der Zuführung

- Fürsorgeerfordernisse 
beachten

- al lgemeine Pf l icht,  
s ich zur Befragung für 
die Zeit  zur Verfügung 
zu halten, die hier
für benöt igt wird
und unter Berücksich
t igung persönl icher 
Belange und einer Ver
nehmungsdauer, die 
nicht zur physischen 
und psychischen Er
schöpfung führen darf ,  
zumutbar ist ,  jedoch 
nicht länger als gemäß 
§ 126 (4) StPO

- Fürsorgeerfordernisse 
beachten

- bis zur Entscheidung 
gemäß § 95 (1) StPO 
Aufenthalt  unter Be
wachung in gesondert 
gesicherten Räumen mit  
Charakter von Aufent
halts räumen

bei zur Gefahrenabwehr 
notwendigem weiteren Auf
enthalt  auf der Dienst
stel le ist  Unterbr ingung 
so zu gestal ten, daß durch
gängige Beobachtung mög
l ich ist  und Kontaktauf
nahmen ausgeschlossen sind; 
Aufenthalt  in gesondert 
gesicherten Räumen mit  
Charakter von Aufenthalts- 
rä umen

kein weiterer Aufent
halt  auf der Dienst
stel le nach der Be
fragung zwangsweise 
durchsetzbar
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keine Einl ieferung in 
die UHA

keine Einl ieferung in die 
UHA

keine Einl ieferung 
in die UHA
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